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Beitrags- und Gebührenordnung 
Dallgow Bewegt 2023 – Stand: 01.09.2025  
 
PRÄAMBEL: 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern die weibliche 
Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte 
Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. 
 
§ 1 Mitgliedsbeiträge und Kurse 
Nach der gültigen Satzung unseres Vereins werden zur Deckung der Ausgaben von den Mitgliedern Beiträge erhoben. Der Mit-
gliedsbeitrag ist kein Entgelt, das heißt der Beitrag wird nicht für die Erbringung einer Leistung (Leistung und Gegenleistung), 
sondern für die Mitgliedschaft im Verein erhoben. Der Mitgliedsbeitrag, die Aufnahmegebühren und Umlagen werden vom Haupt-
ausschuss beschlossen.  
Die Rechte der Mitglieder ergeben sich aus der Vereinssatzung. Ein Erstattungsanspruch für ausgefallene Kurse besteht nicht. 
Die Entscheidung über die Durchführung von Angeboten innerhalb der Schulferien liegt beim Verein.  
Für besondere Angebote wird ein separater Beitrag erhoben. Dies können z.B. Kursangebote sein, für die Mitglieder eine niedri-
gere Gebühr gegenüber Nicht-Mitgliedern zahlen. Die Gebühren werden vom Hauptausschuss auf Vorschlag des Vorstandes 
beschlossen. 
Die Mitgliedsbeiträge werden grundsätzlich als Quartalsbeiträge in der ersten vollen Kalenderwoche jedes Quartals und ggfs. per 
SEPA-Lastschrift eingezogen. Auf Wunsch den Mitgliedes kann auch monatlich gezahlt werden, wenn dies ausdrücklich auf dem 
Aufnahmeantrag gekennzeichnet wird. 
Der Einzug einzelner Beitragsgruppen kann auf Beschluss des Vorstandes jährlich als Gesamtbetrag im April erfolgen.  
Erfolgt der Eingang des Aufnahmeantrages nach dem vierteljährlichen Einzugstermin, werden die ersten Beiträge im Aufnahme-
Quartal vom Konto des neuen Mitglieds eingezogen.  
Veränderungen der persönlichen Angaben sind unverzüglich mitzuteilen. 
Mitglieder, die bisher nicht am Abbuchungsverfahren teilgenommen haben, entrichten ihre Beiträge bis spätestens 15. des ersten 
Monats des Quartals auf das Beitragskonto des Vereins. Zur Deckung der Mehrkosten und bei Beitragsversäumnissen sind zu-
sätzlich mindestens EUR 5,- zu zahlen. Bei Mahnungen werden Mahngebühren von EUR 5,- pro Mahnung erhoben. 
Wenn der Lastschrifteinzug durch Selbstverschulden des Mitglieds nicht ausgeführt werden kann, trägt das Mitglied 
die daraus entstehenden Kosten (Bankgebühren + Verwaltungsgebühren). 
Der Einzug wird im 3. Monat des Quartals wiederholt. Sollte der Beitrag wiederum aus Selbstverschulden des Mitglieds nicht 
eingezogen werden können, ergeht eine Mahnung mit einer Fristsetzung zur Begleichung der Beitragsschulden oder einer Zah-
lungsvereinbarung. Sollte diese 2. Mahnung ohne Erfolg bleiben, tritt  

§ 8   MAßREGELUNGEN der Satzung in Kraft: Streichen von der Mitgliederliste 
(1.b. wegen Zahlungsrückstandes mit Beiträgen von mehr als einem Quartalsbeitrag trotz Mahnung, ) 
Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). Die personengeschützten Daten der Mitglieder wer-
den entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz gespeichert. 

 
§ 2 Aufnahmegebühr und Grundbeitrag 
Bei Aufnahme in den Verein wird eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 15,00 Euro pro Mitglied berechnet. Die Aufnah-
megebühr kann auf Beschluss des Vorstands erlassen werden. 
Jedes Mitglied zahlt einen Grundbeitrag zur Deckung der Verwaltungskosten in Höhe von 5,- € pro Monat. Ab zwei Familienmit-
gliedern reduziert sich der Beitrag pro Person um 1,- €, d.h. der Grundbeitrag beträgt dann 4,- € pro Person. 
 
§ 3 Monatsbeiträge 
 

 
 
 

 
§ 4 Kündigung 
 
Der Austritt (Kündigung) muss dem Vorstand gegenüber schriftlich erklärt werden. Die Kündigungsfrist beträgt vier Wochen zum 
Quartalsende. Zur Einhaltung der Kündigungsfrist ist der rechtzeitige Zugang der Kündigungserklärung erforderlich. 

 
Diese Beitragsordnung tritt mit Wirkung vom 15.4.2024 zum 01.4.2025 in Kraft. 
 
 

Abteilung / Kurs 
Preis pro 

Monat 

Taekwondo   

Panther - Taekwondo  

1x die Woche 20,00 € 

ab 2x die Wo-

che 

30,00 € 

   

Fitness & Gesundheit   

Gepard - Laufgruppe   12,00 € 

Roter Panda - Funktionelles Training  16,00 € 

Eulen - Yoga   25,00 € 

Abteilung / Kurs 
Preis pro 

Monat 

Kindersport   

Pinguin - Eltern-Kind-Sport 
Kind 16,00 €  

Erwachse 1,00 €  

 

Tiger - Kindersport  16,00 €  

Biber - Gerätesport  16,00 € 

Hippi - Hip Hop   16,00 € 

Fuchs - Ballschule  16,00 €  


